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B e k a n n t m a c h u n g 
 
1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 "Fünfhausen/Lohner Straße" im 
 Ortsteil Südlohn 
 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 07.02.2018 die 1. vereinfachte Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 52 "Fünfhausen / Lohner Straße" im Ortsteil Südlohn gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen. 
Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 "Fünfhausen / Lohner Straße" im Ortsteil Südlohn 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, Zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in der derzeit gültigen Fassung, eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 "Fünfhausen / Lohner Straße" im Ortsteil Südlohn 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 52 "Fünfhausen / Lohner Straße" im Ortsteil Südlohn 
mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Südlohn, - OT Oe-
ding - , Zimmer 1.7, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Der 
Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
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Übersichtsplan 
 

 
 
Südlohn, 13.02.2018         
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
1. vereinfachte Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 55 "Uferweg" im 
 Ortsteil Südlohn  
 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 07.02.2018 die 1. vereinfachte Änderung und 
Erweiterung  des Bebauungsplans Nr. 55 "Uferweg" im Ortsteil Südlohn gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen. 
Die 1. vereinfachte Änderung und Erweiterung  des Bebauungsplans Nr. 55 "Uferweg" im Ortsteil Südlohn 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

 und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

 Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, Zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in der derzeit gültigen Fassung, eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. vereinfachte Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 55 "Uferweg" im Ortsteil Südlohn 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Die 1. vereinfachte Änderung und Erweiterung  des Bebauungsplans Nr. 55 "Uferweg" im Ortsteil Südlohn 
mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Südlohn, - OT Oe-
ding - , Zimmer 1.7, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Der 
Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
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Übersichtsplan 
 

 
 
Südlohn, 13.02.2018         
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
  
6. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Scharperloh II“ im Ortsteil Süd
 lohn 

 Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 

Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 07.02.2018 gem. § 2 BauGB die Aufstellung der 6. 
Vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Scharperloh II“ im Ortsteil Südlohn einschl. der dazu-
gehörigen Begründung in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn beschlossen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Südlohn, Flur 6, Parz. 302 (tlw.), 306(tlw.), 
307(tlw.), 311(tlw.), 312(tlw.), 317, 321, 322 und 324. Er beinhaltet eine Fläche von 0,5 ha. 
Ziel dieses vereinfachten Änderungsverfahrens ist die Ausdehnung von bisherigen Versickerungs-flächen im 
nördlichen Bereich, die Umwandlung von Versickerungsflächen in Wohnbauflächen und die Anpassung der 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücks-fläche auf dem zukünf-
tigen Grundstück „Up de Roddick 29“ (Parz. 317).  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, die 6. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Scharperloh II“ im Ortsteil Süd-
lohn aufzustellen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Übersichtsplan 
 

 
Südlohn, 13.02.2018 
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 05.02.2018 
- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 
 Tel: 0251/411-0 
 

Flurbereinigung Ramsdorf-Krückling 
Az.: 33.6 - 4 15 07 - 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

1 .  Ä n d e r u n g s b e s c h l u s s  
 
 
 
Die Bezirksregierung Münster als Flurbereinigungsbehörde hat beschlossen: 

 
1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 17.12.2015 festgestellte Flurbereini-

gungsgebiet wird gem. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03. 1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gül-
tigen Fassung, wie folgt geändert: 
 
Zum Flurbereinigungsgebiet werden die nachfolgend aufgeführten Grundstücke zu-
gezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet: 
 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Ramsdorf 24 656 

 25 1130, 1131, 1132, 1136, 1137, 1179 

Gemen-Kirchspiel 11 12, 13, 99, 100, 101, 103, 105, 116 
 
Die zugezogenen Grundstücke sind auf der als Anlage zu diesem Beschluss genom-
menen Übersichtskarte dargestellt. Das Flurbereinigungsgebiet hat jetzt eine Größe 
von ca. 90 ha. 
 

2. Die Eigentümer der zugezogenen Grundstücke werden Teilnehmer der durch den 
Einleitungsbeschluss vom 17.12.2015 gebildeten Teilnehmergemeinschaft der Flur-
bereinigung Ramsdorf-Krückling mit dem Sitz in Velen. Sie ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG). 
 

3. Rechte an den in diesem Beschluss aufgeführten Grundstücken, die aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren 
berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach öffentlicher Bekanntmachung dieses Beschlusses bei der Flurbereinigungsbe-
hörde, der Bezirksregierung Münster - Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12, 48653 
Coesfeld, anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstü-
cken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder 
zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken be-
schränken. Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein 
Recht innerhalb einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzu-
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weisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachge-
wiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gem. § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gel-
ten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Ver-
waltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird. 
 

4. Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses an gelten auch für die in 
diesem Beschluss aufgeführten Flurstücke folgende zeitweilige Einschränkungen, die 
bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes wirksam sind. 
 

5. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirt-
schaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 
 

6. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedigungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 
 

7. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dür-
fen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 
 

8. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei-
gen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5 FlurbG). 
 

9. Sind entgegen der Anordnung zu 5. und 6. Änderungen vorgenommen oder Anla-
gen errichtet oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren 
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand 
gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dien-
lich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 7. vorge-
nommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kos-
ten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 8. vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG). 
 

10. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu Ziffer 6., 7. und 8. dieses Beschlus-
ses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro 
für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten - OWiG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.1987 - (BGBl. I S. 602), in der derzeit gültigen Fassung. Unter Umständen 
kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem 
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können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-
zieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). 
 
Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt. 

 
G r ü n d e  

 
Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbereinigungsgebietes liegen vor. 
Die neue Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes entspricht dem Flurbereinigungs-
zweck.  
 
Zweck der Flurbereinigung ist die Herbeiführung einer sinnvollen Neuordnung der land- 
und forstwirtschaftlichen Verhältnisse, die Ordnung der rechtlichen Verhältnisse sowie 
der Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft im Ausgleich mit wirtschaftlichen In-
teressen der Land- und Forstwirtschaft und den ökologischen Belangen.  
 
Dieser Zweck wäre ohne die vorgenommene Änderung nicht oder nur schwer erreichbar. 
Die an der Änderung beteiligten Grundstückseigentümer sind gem. § 5 Abs. 1 FlurbG 
über das Flurbereinigungsverfahren aufgeklärt worden. 
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g  
 
Gegen diesen Beschluss ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Widerspruch 
statthaft. 
 
Der Widerspruch ist bei der 
 

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 33 Ländliche Entwicklung/Bodenordnung 

- Flurbereinigungsbehörde - 
Leisweg 12, 48653 Coesfeld 

 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 
 

Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden: 

- Durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail-Gesetz 
Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de-mail.de 

-  
durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde.   
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.sec.nrw.de. 

 
Im Auftrag       
 
gez. B.Grothues    (LS) 
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